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Liebe Leserin
Lieber Leser

Eine Haushaltshilfe ist nach einer schweren Operation oft unver-
zichtbar. Die Sumiswalder trägt diese Kosten aus der Kombi-Zusatz-
versicherung mit. Es gilt jedoch einige Dinge zu beachten, beson-
ders wenn die Haushaltshilfe durch Privatpersonen ausgeführt wird. 
Mehr dazu auf Seite 3. 

Hirnschläge kommen öfter vor, als wir ahnen. Die Fakten: Alle 30 
Minuten erleidet jemand in der Schweiz einen Hirnschlag. Treffen 
kann es jeden – nicht nur die Älteren unter uns. 15 Prozent der 
Betroffenen sind nämlich jünger als 65 Jahre. Jeder dritte Pati-
ent erreicht das Spital zu spät, um wirksam behandelt werden zu 
können. Ein Viertel der Hirnschlagbetroffenen sterben. Bei einem 
Hirnschlag zählt jede Minute. Deshalb ist es so wichtig, die Sympto-
me zu erkennen sowie rasch und richtig zu handeln. Wie das geht, 
erfahren Sie auf Seite 4.

Noldi Hess, Vizepräsident von CURAVIVA Luzern, zeigt uns in 
seinem Artikel auf, welches die Trends in der ambulanten und in der 
stationären Alterspflege sind. Der Mensch bleibt länger fit, und die 
Nachfrage nach ambulanter Pflege steigt. Das hat auch Konsequen-
zen auf der Kostenseite. Mehr zu den künftigen Herausforderungen 
in der ambulanten und in der stationären Alterspflege lesen Sie auf 
Seite 6.

Auf Seite 7 stellen wir Ihnen den Schweizerischen Verband für 
Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK) vor. Daniel 
Wyler, Leiter SVK, beantwortet uns drei Fragen zum Aufgabenbe-
reich des SVK, zur Zusammenarbeit mit seinen Partnern und zur 
Zukunft des Verbands.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Herzlich

Ueli Haldimann
Präsident Sumiswalder

Sumiswalder
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald 
Telefon 034 432 30 60
www.sumiswalder.ch
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Neuer Mitarbeitender
Seit August 2016 wird das Inkasso-Team der Sumiswalder 
durch Stefan Hagen unterstützt. Aufgrund seiner langjäh-
rigen Erfahrung im Inkasso-Bereich der Krankenversiche-
rungsbranche wird er uns eine wertvolle Stütze sein. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit und heissen ihn herz-
lich willkommen. 

Sumiswalder-
Webseite 
im neuen Kleid
Die Art und Weise wie wir uns im Internet bewegen, 
hat sich in den vergangen Jahren massiv verändert. 
Immer häufiger surfen wir mit mobilen Geräten, 
Smartphones und Tablets. Deshalb hat die Sumis-
walder das neue Erscheinungsbild der Webseite für 
mobile Geräte optimiert. 

Nebst einer flexiblen Darstellung für unterschiedliche 
Geräte sind auch sonstige technische Entwicklungen 
umgesetzt worden. Die neue Struktur führt Sie zudem 
noch schneller zu den gewünschten Inhalten. 

Besuchen Sie unsere neue Webseite und werfen Sie 
einen Blick auf unser neues Kleid. 
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W W W. S U M I S WA L D E R . C H

Die Sumiswalder beteiligt sich an den Kosten für die Haushaltshilfe im Rahmen der Zusatz-

versicherung Kombi und Kombi+. Die Haushaltshilfe kann durch Spitex-Organisationen, andere 

Organisationen oder Privatpersonen geleistet werden. Folgende Regelung ist dabei zu beachten:

Bei einer Haushaltshilfe erbringt die Sumiswalder je 
nach Versicherungsstufe einen bestimmten Stunden-
ansatz bis zu einem Maximalbetrag pro Kalenderjahr. 
Diese Unterstützung ist für höchstens drei Stunden 
pro Tag vorgesehen. 

Unterstützung nach Versicherungsstufe
allgemein (Kombi 1+ / Kombi 1) 
➜  CHF 20.– pro Stunde, max. 2700.– pro Kalenderjahr
halbprivat (Kombi 2+ / Kombi 2) 
➜  CHF 27.– pro Stunde, max. 3600.– pro Kalenderjahr
privat (Kombi 3+ / Kombi 3) 
➜ CHF 34.– pro Stunde, max. 4500.– pro Kalenderjahr

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
•  Ärztliche Verordnung
•  Haushaltshilfe durch Spitex-Organisation, andere  

 Organisation oder Privatperson (ausgenommen 
 1. Verwandtschaftsgrad)
•  Einzureichende Rechnung mit Datum und Art der 

Hilfeleistung, Anzahl geleistete Stunden, Angaben 
zur ausführenden Person, quittierte Rechnung (bei 
Privatpersonen)

Unter www.sumiswalder.ch/Reglemente finden Sie 
die Versicherungsbedingungen der Zusatzversiche-
rung Kombi. 

Wer eine Privatperson als Haushaltshilfe beschäftigt, 
denkt häufig nicht daran, dass er dadurch zum Arbeit-
geber wird. Nebst dem Entgelt ist er zu folgenden 
weiteren Leistungen verpflichtet: 

•  Unfallversicherung (Berufsunfall; zusätzlich Nicht-
berufsunfall bei mehr als acht Arbeitsstunden pro 
Woche)

•  AHV-Anmeldung
•  Lohnanspruch bei Krankheit

Wir empfehlen Ihnen deshalb, bei einer privaten 
Haushaltshilfe einen Arbeitsvertrag abzuschliessen. 
Setzen Sie sich mit dem in Ihrem Kanton gültigen 
Normalarbeitsvertrag (NAV) für hauswirtschaftliche 
Angestellte auseinander. Prüfen Sie, ob Sie in einem 
eigenen Arbeitsvertrag gegebenenfalls explizit davon 
abweichen wollen. Verzichten Sie auf den Abschluss 
eines Arbeitsvertrages, gilt für beide Parteien automa-
tisch der NAV. In vielen Kantonen schreibt der NAV 
den Abschluss einer Taggeldversicherung vor oder 
verpflichtet Sie, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
mit 80 Prozent des Lohnes während bis zu 720 Tagen 
zu gewährleisten. 

Haushaltshilfe – durch 
Spitex oder Privatperson
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Verdacht auf Hirnschlag? 
Erkennen, rasch und richtig 
handeln!
Ein Hirnschlag kann jeden von uns treffen. Alleine in der Schweiz zählen wir jährlich 

16 000 Hirnschlagbetroffene. Viele Todesfälle und schwere Behinderungen sind jedoch 

vermeidbar, wenn der Hirnschlag erkannt und in kürzester Zeit richtig behandelt wird.

Text: Jen Haas, Schweizerische Herzstiftung

perfunktionen. Bei der Notfallbehandlung eines Hirnschlags 
wird daher versucht, das Gerinnsel möglichst schnell mit Me-
dikamenten aufzulösen oder mechanisch zu entfernen, um 
die Blutversorgung wiederherzustellen. 

In ein spezialisiertes Spital
Bei einem Hirnschlag zählt jede Minute. Je rascher der oder 
die Betroffene in ein spezialisiertes Spital eingeliefert wird, 
desto mehr Hirngewebe kann vor dem Absterben gerettet 
werden. Universitätskliniken und einige grosse Spitäler ver-
fügen über spezialisierte Teams zur Behandlung von Hirn-
schlagpatienten. Diese Teams arbeiten in sogenannten Stro-
ke Centers oder Stroke Units (Schlaganfallstationen). Stroke 
Centers und Stroke Units verfügen über die nötige techni-
sche Einrichtung zur sofortigen Diagnosestellung und un-

Alle 30 Minuten erleidet eine Person in der Schweiz einen 
Hirnschlag. Betroffen sind vor allem ältere Personen mit den 
bekannten Risikofaktoren: Tabakkonsum, hoher Blutdruck, 
Diabetes, schlechte Blutfettwerte, mangelnde Bewegung, 
unausgewogene Ernährung und unbehandeltes Vorhofflim-
mern. Aber auch junge Menschen können einen Hirnschlag 
erleiden, zum Beispiel infolge eines Risses einer hirnversor-
genden Arterie nach einem Sturz.

Plötzliche Durchblutungsstörung
Die häufigste Ursache eines Hirnschlags ist ein Blutgerinnsel, 
das ein Hirngefäss verschliesst und die Durchblutung von Tei-
len des Gehirns blockiert. Dadurch erhalten die betroffenen 
Nervenzellen keinen Sauerstoff und keine Nährstoffe mehr 
und sterben rasch ab. Die Folge ist der Ausfall wichtiger Kör-
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Bewegungsvirus auf Ihre Kinder! Sportliche Kinder 
bleiben mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in ihrem 
späteren Leben aktiv. Ihre Begeisterung für Bewegung 
und Sport können sie dann wiederum ihren Kindern 
mit auf den Weg geben – das ist die schönste Form 
der Primärprävention im Gesundheitswesen.

Tipp:
Lassen Sie Ihre Kinder spüren, dass Sie ebenfalls ger-
ne und regelmässig körperlich aktiv sind. Nehmen Sie 
sich Zeit für gemeinsame sportliche Aktivitäten und 
schenken Sie Ihrem Kind gemeinsame Bewegungszeit 
– Ihr Kind wird Ihnen zeitlebens dafür dankbar sein.

Viel Erfolg wünscht Ihnen
Ihr Lukas Zahner

P R ÄV E N T I O N

Mit einem Blick auf die langfristige 

Bewegungsaktivität von Kindern kann 

diese häufig gebrauchte Redewendung 

durchaus bejaht werden. Ich verrate 

Ihnen, weshalb Bewegung und Sport in 

der Familie so wichtig sind.

Text: Prof. Dr. phil. Lukas Zahner

Diverse Studien beweisen, dass die Bewegungsge-
wohnheiten der Eltern einen grossen Einfluss auf die 
späteren Bewegungsgewohnheiten ihrer Söhne und 
Töchter haben. Kinder, deren Eltern sportlich aktiv 
sind, bewegen sich nämlich deutlich mehr als andere 
Kinder. Dies unterstreicht die Vorbildrolle der Eltern 
im Zusammenhang mit körperlicher Aktivität. Daher 
sollten Sie als Eltern nicht nur Möglichkeiten fürs freie 
Spielen und Bewegen schaffen, sondern wenn mög-
lich zusammen mit ihren Kindern körperlich aktiv sein. 

Ob Ihre Kinder zu den körperlich Aktiveren gehören, 
hängt, wie Studien zeigen, neben dem Sportangebot 
der Schule und der im Freien verbrachten Zeit auch 
von den Sport- und Bewegungsgewohnheiten des 
Vaters ab. Deshalb, liebe Väter: Übertragen Sie das 

Von der sportlichen Seite betrachtet: 
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm 
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Prof. Dr. phil. Lukas Zahner

Mitglied der Departementsleitung 

am Departement für Sport, Bewegung 

und Gesundheit

verzüglichen Therapieeinleitung. Alarmieren Sie deshalb bei 
Verdacht auf Hirnschlag sofort den Notruf 144 und verlangen 
Sie die Überweisung in ein Stroke Center oder in eine Stroke 
Unit.  

Vorboten ernst nehmen
Bei jedem dritten Betroffenen gehen dem Hirnschlag Warn-
signale voraus, die es ernst zu nehmen gilt. Solche Warnsi-
gnale sind flüchtige Durchblutungsstörungen, bekannt als 

Mini-Schlaganfälle, eine Streifung oder ein «Schlegli». Der 
Fachbegriff dafür lautet «transitorische ischämische Attacke» 
(TIA). Bei einer TIA treten die gleichen Symptome auf wie bei 
einem Hirnschlag. Sie dauert aber oft nur wenige Minuten 
und verschwindet spontan wieder. Alarmieren Sie bei solchen 
Warnsignalen unverzüglich den Notruf 144 und lassen Sie sich 
in ein Stroke Center oder eine Stroke Unit überweisen, auch 
wenn die Warnzeichen wieder abgeklungen sind. Denn das 
Risiko eines schweren Hirnschlags ist jetzt besonders gross.

�  Hirnschlag: Die Symptome
Die wichtigsten Anzeichen eines Hirnschlags sind:
• Plötzliche Lähmung, Gefühlsstörung oder Schwäche, meist nur auf einer 
 Körperseite (Gesicht, Arm oder Bein)
• Plötzliche Blindheit (oft nur auf einem Auge) oder Sehen von Doppelbildern
• Sprachstörungen und Schwierigkeiten, Gesprochenes zu verstehen

�  Wenn eines dieser Symptome auftritt:
• Alarmieren Sie sofort den Notruf 144.
• Verlangen Sie die Überweisung in das nächstgelegene Spital 
 mit Stroke Center oder Stroke Unit, das auf die Behandlung 
 von Hirnschlagpatientinnen und -patienten spezialisiert ist.
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Weitere Informationen

Die Schweizerische Herzstiftung führt derzeit 
eine Hirnschlagkampagne durch. Bestellen 
Sie noch heute gratis den Flyer «Hirnschlag 
erkennen, rasch und richtig handeln». 
Weitere Informationen zum Hirnschlag, zu 
den Stroke Centers und Stroke Units sowie 
zu Vortragsveranstaltungen erhalten Sie auf 
www.hirnschlag.ch.
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Künftige Kunden und Verantwortliche von Versorgungs-

angeboten haben grossen Respekt vor der älter werdenden 

Gesellschaft. Die einen denken an den eigenen Pflege-

heimeintritt, die anderen glauben an eine Explosion 

der stationären Pflegekosten. Beides will niemand, 

denn diese Vorstellung schürt Ängste. Wir alle 

möchten so lange wie möglich zu Hause bleiben. 

Und sollte dereinst Pflege nötig sein, erwarten 

wir ein bezahlbares, frei wählbares Ver- 

sorgungssystem in guter Qualität. 

Text: Noldi Hess

Trend «ambulant vor stationär» 
in der Alterspflege: 
ein kritischer Blick

In den Pflegeheimen sind eher jene Menschen, die 
ihre Generation überlebt haben. Ihr Eintrittsalter ent-
spricht seit Jahren der mittleren Lebenserwartung. 
Je älter der Mensch, desto wahrscheinlicher wird ein 
Pflegeheimeintritt. In der Regel sind es mehr Frauen 
als Männer. Während von über Achtzigjährigen ledig-
lich jeder Fünfte in einem stationären Pflegeplatz lebt, 
sind dies bei über Neunzigjährigen bereits sechs von 
zehn. Die Aufenthaltsdauer sinkt seit einiger Zeit und 
beträgt derzeit knappe zwei Jahre. Die Gründe: Die 
Menschen sind länger fit und der Ausbau der ambu-
lanten Pflege verzögert einen früheren Eintritt.

Die Schweiz hat 2011 die Pflegefinanzierung neu ge-
regelt. Für die Konsumenten von ambulanter und sta-
tionärer Pflege ist es eine komfortable Situation. Und 
die Planer erfreuen sich an seriösen Zahlen zu Leistun-
gen und Kosten zwecks Angebotsentwicklung. Den-
noch drängen aktuell zwei grundsätzliche Fragen nach 

Die Fakten

Rund 95 000 stationäre Pflegeplätze verursachen rund 
4 Milliarden Franken Pflegekosten. 

Eine Stunde Pflege kostet stationär 
rund 73 Franken. 
Dieser Kostensatz ist seit 2011 um 2 Prozent gestiegen. 
Die Leistungen haben im gleichen Zeitraum 5 Prozent 
zugenommen. 

Eine Stunde ambulante Pflege 
kostet rund 119 Franken. 
Die Nachfrage nach ambulanten Leistungen steigt ra-
sant.

Die Zukunft

Die gesamten Kosten der Pflege (ambulant und statio-
när) werden aus drei Gründen überproportional zu den 
Leistungen steigen:

1. Es wird künftig deutlich mehr ambulante Pflege 
nachgefragt.

2. Der Bedarf an Fachpersonal wird darum überpro-
portional zunehmen.

3. Die Nachfrage nach Leistungen steigt insgesamt 
aus demografischen Gründen.

Antworten: Lässt sich die Pflege auf diesem Niveau in 
Zukunft organisieren, und kann die Gesellschaft diese 
gleichermassen mitfinanzieren? 

Aufgrund des Trends «ambulant vor stationär» steigen 
die Kosten für die öffentliche Hand überproportional 
zur demografischen Entwicklung. Sollten die Men-
schen die benötigte Pflege vermehrt ambulant ein-
fordern, dann spielt der Preis einer Pflegestunde eine 
entscheidende Rolle. Denn eine ambulant erbrachte 
Stunde kostet 60 Prozent mehr als eine stationäre. Die 
ambulante Pflege ist «unterwegs» und daher weniger 
effizient als die stationäre. Zudem kann sie die Kosten 
der Fachpersonen nicht im gleichen Mass mit Assis-
tenz und Lernpersonal abfedern. 

Verhalten Sie sich deshalb politisch wachsam, bewe-
gen Sie sich und bleiben Sie möglichst lange fit.

Noldi Hess

Vizepräsident

CURAVIVA Luzern
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Der Schweizerische Verband für Gemein-

schaftsaufgaben der Krankenversicherer 

(SVK) betreut für die ihm angeschlosse-

nen Vereinsmitglieder und Kunden Pati-

enten, welche hochkomplexe und teure 

Therapien benötigen. Im Jahr 2015 hat er 

Leistungen in der Höhe von 560 861 242 

Franken verbucht. Diese setzten sich aus 

den Kosten für Dialysen, Transplantatio-

nen, künstliche Ernährung, mechanische 

Heimventilation, Medikamente und Proto-

nenstrahlentherapie zusammen.

Text: Doris Durrer

Der SVK: kurz vorgestellt

Der SVK sorgt für die medizinischen Abklärungen, erteilt Kostengutspra-
chen für die Behandlungen und vollzieht die Rechnungskontrolle (inkl. Ein-
holen von Zusatzinformationen). Mit den Leistungserbringern und Partnern 
führt er die nötigen Verhandlungen, erstellt Berechnungen und vereinbart 
Tarife und Verträge gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG), welche an-
schliessend den Behörden zur Genehmigung eingereicht werden.

Gegründet wurde der SVK im Jahr 1953 durch mehrere Versicherer und das 
Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen (heute santésuisse). In den 
50er-Jahren herrschte in Europa eine Tuberkulose- und Kinderlähmungs-
epidemie. Die Akutspitalaufenthalte wurden von den Krankenversicherern 
zwar übernommen, nicht aber die anschliessende Rehabilitation. Der Grün-
dungsgedanke des SVK bestand darin, eine bessere und umfassendere Be-
handlung zu gewährleisten und die Kostenübernahme zu sichern.

 www.svk.org

Daniel Wyler leitet seit 2002 in einem Teilzeitpensum den Schweizerischen 
Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK). Bereits seit 
28 Jahren wirkt er in führenden Positionen bei santésuisse mit. Als promovier-
ter Jurist unterstützt ihn sein zusätzliches Medizinstudium in seiner Tätigkeit 
und lässt ihn die Abläufe in der hochspezialisierten Medizin rascher verstehen. 
Daniel Wyler ist Präsident der Prüfungskommission der sozialen Krankenversi-
cherungen und als Referent in verschiedensten Kursen tätig.

Herr Wyler, der SVK setzt sich in sei-
ner Verbandsfunktion dafür ein, dass 
die Krankenversicherer vermehrt Ge-
meinschaftsaufgaben wahrnehmen. 
Weshalb braucht es den SVK? 
In den Bereichen der hochspezialisierten 
Medizin (HSM) gibt es pro Versicherer 
meist nur wenige Fälle, für die Fallbear-
beitung ist aber ein sehr grosses Fach-
wissen nötig. Deshalb macht es Sinn, 
dass die Versicherer die Beurteilung und 
Bearbeitung einem Kompetenzzentrum 
übertragen und dadurch die Gewähr be-
steht, dass die Fälle einheitlich, kompe-
tent und effizient beurteilt werden.

Für die Vertragsverhandlungen und ins-
besondere die Vereinbarung von Tari-
fen und Preisen bewährt es sich zudem, 
wenn seitens der Versicherer ein kompe-
tenter Vertreter auftritt, wie dies in Art. 
46 Abs. 1 KVG explizit vorgesehen ist. 

Im Falle von Unklarheiten oder nötigen 
Vertragsanpassungen ist der Entschei-
dungsweg kürzer und das Arbeiten effi-
zienter, als wenn mehrere Gruppen oder 
gar einzelne Versicherer dies individuell 
machen würden. 

Wie beurteilen Sie die Zusammen-
arbeit mit den Krankenversicherern 
und den Leistungserbringern?
Der SVK schätzt es, wenn er konstruktiv-
kritisch von allen Partnern – gleichgültig, 
ob Versicherer oder Leistungserbringer 
– mit Verbesserungsvorschlägen unter-
stützt wird: ob bei der Umsetzung der 
Lösungen oder auch bei der Kommuni-
kation gegenüber den Betroffenen, Be-
hörden und Genehmigungsstellen. Die 
jahrelange Zusammenarbeit, das gegen-
seitig aufgebaute Vertrauen und das Ver-
ständnis für die Probleme und Belange 
der «Gegenseite» helfen dabei gewaltig. 

Der SVK hat sich in seiner über 60-jähri-
gen Tätigkeit im Interesse der Patienten, 
Versicherer und Leistungserbringer den 
Ruf eines effizienten und zuverlässigen 
Kompetenzzentrums erarbeiten können 
– ein solches wird er mit der tatkräftigen 
Unterstützung der Partner auch zukünf-
tig sein. 

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: 
Welches sind die Herausforderungen 
des SVK in den kommenden Jahren?
Die Diagnose- und Therapiemöglichkei-
ten werden immer besser, leider aber 
auch komplexer und teurer. Wir alle müs-
sen uns ernsthaft die Frage stellen, was 
wir noch verantworten können, was an 
Innovation noch sinnvoll, nachhaltig und 
vor allem finanzierbar ist – denn «neuer» 
ist nicht immer zweckmässig oder gar 
besser! 

B R A N C H E



Was Grossmutter  
noch wusste …!

… gegen Bluthochdruck 
und Arterienverkalkung

1 Liter Weisswein, 1 Esslöffel 
Naturessig und 1 Büschel Peter-
silie circa 10 Minuten leicht 
kochen. Auf 37 Grad abkühlen 
und 300 Gramm Honig einrühren. 
Den Trunk in saubere Flaschen 
(am besten mit Alkohol vorge-
reinigt) einfüllen und täglich ein 
wenig davon einnehmen.

Margrit Badertscher, Langenthal

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie 
eines von vier Exemplaren des «Familien-Koch-
buchs: Das große GU» von Dagmar v. Cramm 
oder eines von zwei «Greamies Special Packs», 
bestehend aus 12 Smoothies in sechs verschie-
denen Geschmacksrichtungen.

Senden Sie uns das Lösungswort (inkl.  
Angabe Ihrer Adresse und Ihres Versicherers) 
via www.rvk.ch/kreuzwortraetsel oder  
mittels Postkarte an: Redaktion SICHER, 
Haldenstrasse 25, 6006 Luzern.

Einsendeschluss: 30. November 2016
Die Gewinner werden ausgelost und persönlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten 
werden ausschliesslich für den Wettbewerb verwendet.

Kreuzworträtsel 
Herbst 2016

Gerne veröffentlichen wir interessante 
und nützliche Tipps von Leserinnen 
und Lesern. Tipps einsenden an: 
Redaktion SICHER, Haldenstrasse 25, 
6006 Luzern

Publizierte Beiträge werden mit 
100 Franken belohnt!

Bekanntlich können neben den gesetzlichen Mindestfranchisen 

von 300 Franken für Erwachsene und null Franken für Kinder 

auch höhere Franchisen gewählt werden. 

Wer eine höhere Franchise 

wählt, bezahlt eine tiefere 

Monatsprämie.

Text: Elisabeth Janssen

Eine hohe Franchise zu wählen, ist finanziell verlockend, insbesondere für junge, 
gesunde Erwachsene. Unter www.sumiswalder.ch/franchisenberatung haben 
Sie die Möglichkeit, die für Sie rentabelste Franchise zu berechnen. Achten Sie 
aber nebst Rentabilität auch auf Ihre familiäre und finanzielle Situation. 

Im Krankheitsfall kann es mit einer erhöhten Franchise jedoch teu-
er werden. Zusätzlich zur Franchise werden von den Krankheitskos-
ten 10 Prozent Selbstbehalt erhoben (maximal 700 Franken pro Kalen-
derjahr). Ist eine Hospitalisation nötig, kommen pro Spitaltag weitere  
15 Franken zulasten des Patienten dazu. Schlimmstenfalls erkrankt der Patient 
im Dezember und benötigt auch im Folgejahr medizinische Leistungen. In die-
sem Fall wird die Krankheit zur Kostenfalle, denn die jährliche Kostenbeteili-
gung bleibt dann zweimal hintereinander geschuldet. 

 www.sumiswalder.ch � Prämienrechner
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Höhere Kostenbeteiligung: 
Kostenfalle im Krankheitsfall 
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V E R S I C H E R U N G S R AT G E B E R

  Luc Röthlisberger
Kundenberater

luc.roethlisberger@sumiswalder.ch
Tel. direkt 034 432 30 59
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